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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG), 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), 
dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der 
Zivilprozessordnung (ZPO)
§ 5 VVG: Billigungsklausel
(1) Weicht der Inhalt des Ver si che rungs scheins von dem Antrag oder den ge trof fe nen 

Ver ein ba run gen ab, so gilt die Abweichung als genehmigt, wenn der Ver si che -
rungs neh mer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des Ver si che rungs scheins 
schrift lich widerspricht.

(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Ver si che rer den Ver-
 si che rungs neh mer bei Aus hän di gung des Versicherungsscheins darauf hin ge wie sen 
hat, dass Abweichungen als genehmigt gel ten, wenn der Ver si che rungs neh mer 
nicht innerhalb eines Monats nach Emp fang des Ver si che rungs scheins schrift lich 
widerspricht. Der Hin weis hat durch besondere schrift li che Mitteilung oder durch 
einen auf fäl li gen Ver merk in dem Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt 
des Ver si che rungs scheins her vor ge ho ben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Ab-
 wei chun gen ist be son ders aufmerksam zu machen.

(3) Hat der Versicherer den Vor schrif ten des Absatzes 2 nicht ent spro chen, so ist die 
Ab wei chung für den Versicherungsnehmer un ver bind lich und der Inhalt des Ver si -
che rungs an trags insoweit als vereinbart anzusehen.

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Ver si che rungs neh mer darauf ver zich tet, den 
Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

§  5 a VVG: Antragstellung ohne übergebene Versicherungsbedingungen
  oder Verbraucherinformationen 
(1) Hat der Versicherer dem Ver si che rungs neh mer bei Antragstellung die Ver si che -
rungs be din gun gen nicht übergeben oder eine Verbraucherinformation nach § 10 a des 
Ver si che rungs auf sichts ge set zes unterlassen, so gilt der Vertrag auf der Grund la ge des 
Versicherungsscheins, der Ver si che rungs be din gun gen und der weiteren für den Ver-
 trags in halt maßgeblichen Ver brau che rin for ma ti on als ab ge schlos sen, wenn der Ver si -
che rungs neh mer nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der Un ter la gen 
schrift lich widerspricht. Satz 1 ist nicht auf Ver si che rungs ver trä ge bei Pensionskassen 
anzuwenden, die auf ar beits ver trag li chen Regelungen be ru hen. § 5 bleibt unberührt.
(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der Ver si che -

rungs schein und die Unterlagen nach Absatz 1 vollständig vor lie gen und der 
Ver si che rungs neh mer bei Aushändigung des Versicherungsscheines schriftlich, in 
druck tech nisch deut li cher Form über das Wi der spruchs recht, den Fristbeginn und 
die Dauer belehrt worden ist. Der Nach weis über den Zugang der Unterlagen ob-
 liegt dem Ver si che rer. Zur Wahrung der Frist genügt die recht zei ti ge Ab sen dung 
des Wi der spruchs. Ab wei chend von Satz 1 erlischt das Recht zum Wi der spruch je-
doch ein Jahr nach Zahlung der ersten Prämie.

(3) Gewährt der Versicherer auf be son de ren Antrag des Ver si che rungs neh mers so for -
ti gen Ver si che rungs schutz, so kann der Verzicht auf Überlassung der Ver si che -
rungs be din gun gen und der Verbraucherinformation bei Vertragsschluss ver ein bart 
werden. Die Un ter la gen sind dem Ver si che rungs neh mer auf Anforderung, spä-
 te stens mit dem Versicherungsschein zu über las sen. Wenn der Versicherungs-
vertrag so for ti gen Ver si che rungs schutz gewährt, hat der Ver si che rungs neh mer 
in so weit kein Wi der spruchs recht nach Absatz 1.

§ 6 VVG: Obliegenheitsverletzung
(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Ein-

 tritt des Ver si che rungs falls dem Versicherer gegenüber zu er fül len ist, der Ver si -
che rer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte 
Rechts fol ge nicht ein, wenn die Ver let zung als eine unverschuldete an zu se hen ist. 

 Der Ver si che rer kann den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der 
Verletzung Kennt nis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kün di gen, 
es sei denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt 
der Ver si che rer innerhalb eines Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte 
Lei stungs frei heit nicht berufen.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum Zweck der 
Ver min de rung der Gefahr oder der Verhütung einer Ge fahr er hö hung dem Ver si che rer 
gegenüber zu erfüllen ist, so kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Lei stungs -
frei heit nicht berufen, wenn die Verletzung einen Einfl uss auf den Eintritt des Ver si -
che rungs falls oder den Umfang der ihm ob lie gen den Leistung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall ver ein bart, dass eine Ob lie gen heit verletzt 
wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu 
erfüllen ist, so tritt die ver ein bar te Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung 
weder auf Vorsatz noch auf gro ber Fahrlässigkeit be ruht. Bei grob fahr läs si ger Ver-
 let zung bleibt der Ver si che rer zur Lei stung insoweit verpfl ichtet, als die Verletzung 
Einfl uss we der auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Fest stel lung 
oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Ver si che rer bei Verletzung einer Ob lie gen heit 
zum Rücktritt be rech tigt sein soll, ist unwirksam.

§ 8 VVG: Stillschweigende Verlängerung; Kündigung; Widerruf
(1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein Ver si che rungs ver hält nis als still schwei gend 

verlängert gilt, wenn es nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, 
ist insoweit nichtig, als sich die je des ma li ge Ver län ge rung auf mehr als ein Jahr 
er strec ken soll.

(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf un be stimm te Zeit eingegangen (dau ern de 
Ver si che rung), so kann es von beiden Teilen nur für den Schluss der laufenden 
Ver si che rungs pe ri ode gekündigt werden. Die Kün di gungs frist muss für beide Teile 
gleich sein und darf nicht weniger als ei nen Monat, nicht mehr als drei Mo na te 
be tra gen. Auf das Kündigungsrecht können die Par tei en in gegenseitigem Ein ver -
ständ nis bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.

(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jah ren ein ge -
gan gen worden ist, kann zum Ende des fünften oder jedes dar auf folgenden Jahres 
unter Ein hal tung einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Satz 1 gilt nicht 
für die Lebens- und Krankenversicherung.

§ 12 VVG: Verjährung; Klagefrist
(1) Die Ansprüche aus dem Ver si che rungs ver trag verjähren in zwei  Jah ren, bei der 

Le bens ver si che rung in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jah res, in wel chem die Leistung verlangt werden kann.

(2) Ist ein Anspruch des Ver si che rungs neh mers bei dem Versicherer an ge mel det wor-
den, so ist die Ver jäh rung bis zum Eingang der schrift li chen Ent schei dung des 
Versicherers gehemmt.

(3) Der Versicherer ist von der Ver pfl ich tung zur Leistung frei, wenn der Anspruch 
auf die Lei stung nicht innerhalb von sechs Monaten ge richt lich geltend gemacht 
wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Ver si che rer dem Ver si che rungs neh mer 
ge gen über den erhobenen An spruch unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist 
ver bun de nen Rechtsfolge schriftlich ab ge lehnt hat.

§ 16 VVG: Anzeigepfl icht des Ver si che rungs neh mers
(1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schlie ßung des Vertrags alle ihm be kann ten 

Um stän de, die für die Über nah me der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer an zu -
zei gen. Er heb lich sind die Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 
des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu dem vereinbarten Inhalt ab zu -
schlie ßen, einen Einfl uss auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der Versicherer 
aus drück lich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zwei fel als erheblich.

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Um stan des un ter -
blie ben, so kann der Versicherer von dem Vertrag zu rück tre ten. Das gleiche gilt, 
wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb un ter blie ben ist, weil sich 
der Versicherungsnehmer der Kennt nis des Umstandes arglistig entzogen hat.

(3) Der Rücktritt ist aus ge schlos sen, wenn der Versicherer den nicht an ge zeig ten Um-
stand kannte oder wenn die Anzeige ohne Verschulden des Ver si che rungs neh mers 
unterblieben ist.

§ 17 VVG: Unrichtige Anzeige
(1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über einen 

erheblichen Umstand eine unrichtige Anzeige gemacht wor den ist.
(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Ver si che rer be kannt 

war oder die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig ge-
 macht worden ist.

§ 18 VVG: Rücktritt des Versicherers
(1) (aufgehoben)
(2) Hatte der Versicherungsnehmer die Ge fahr um stän de an Hand schriftlicher von dem 

Versicherer gestellter Fra gen anzuzeigen, so kann der Ver si che rer wegen un ter -
blie be ner Anzeige eines Umstandes, nach welchem nicht aus drück lich gefragt wor-
 den ist, nur im Fall arglistiger Verschweigung zurücktreten.

§ 19 VVG: Vertragsabschluss durch Vertreter
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne Ver tre -
tungs macht geschlossen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Ver si che rers nicht nur 
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist 
des Versicherungsnehmers in Betracht. 
Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige eines er heb li chen Um-
 stan des ohne Verschulden un ter blie ben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn 
weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschulden zur Last fällt.

§  20 VVG: Rücktritt
(1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Mo nats erfolgen. Die Frist be ginnt mit 

dem Zeit punkt, in welchem der Versicherer von der Ver let zung der Anzeigepfl icht 
Kennt nis erlangt.

(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung ge gen über dem Versicherungsnehmer. Im Fall 
des Rücktritts sind, soweit dieses Gesetz nicht in Ansehung der Prämie ein an de res 
bestimmt, beide Teile verpfl ichtet, einander die empfangenen Leistungen zu rück -
zu ge wäh ren; eine Geldsumme ist von der Zeit des Empfangs an zu ver zin sen.

§ 21 VVG: Leistungspfl icht trotz Rücktritts
Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Ver si che rungs fall eingetreten ist, so bleibt 
seine Verpfl ichtung zur Lei stung gleichwohl be ste hen, wenn der Umstand, in Anse-
hung dessen die Anzeigepfl icht verletzt ist, keinen Einfl uss auf den Eintritt des Ver si -
che rungs falls und auf den Umfang der Leistung des Ver si che rers gehabt hat.

§ 22 VVG: Anfechtung wegen arglistiger Täuschung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Ge fahr um -
stän de anzufechten, bleibt unberührt.
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§ 23 VVG: Gefahrerhöhung nach Vertragsabschluss
(1) Nach dem Abschluss des Vertrags darf der Versicherungsnehmer nicht ohne Ein wil -

li gung des Versicherers eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder de ren Vor nah me 
durch einen Dritten gestatten.

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass durch eine von ihm ohne 
Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr 
erhöht ist, so hat er dem Versicherer un ver züg lich An zei ge zu machen.

 
§ 24 VVG: Fristlose Kündigung wegen Gefahrerhöhung
(1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der 

Ver si che rer das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kün di gungs frist 
kün di gen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Ver schul den des Ver si che -
rungs neh mers, so braucht dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monats 
gegen sich gelten zu lassen.

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Er hö hung der 
Ge fahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der 
Er hö hung bestanden hat.

§ 25 VVG: Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
(1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der 

Verpfl ichtung zur Leistung frei, wenn der Ver si che rungs fall nach der Erhöhung der 
Gefahr eintritt.

(2) Die Verpfl ichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Ver let zung nicht auf 
einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Der Ver si che rer ist jedoch 
auch in diesem Fall von der Verpfl ichtung zur Leistung frei, wenn die in § 23 Abs. 
2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt, in welchem die Anzeige dem Ver si -
che rer hätte zugehen müssen, eintritt, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt 
die Er hö hung der Gefahr bekannt war.

(3) Die Verpfl ichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann be ste hen, wenn 
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Ver si -
che rers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung 
der Gefahr keinen Einfl uss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Um-
fang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 26 VVG: Ausnahmen
Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 fi nden keine Anwendung, wenn der Ver si che -
rungs neh mer  zu der Erhöhung der Gefahr durch das Interesse des Ver si che rers oder 
durch ein Ereignis, für welches der Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der 
Menschlichkeit veranlasst wird.

§ 27 VVG: Ungewollte Gefahrerhöhung
(1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr un ab hän gig von 

dem Willen des Versicherungsnehmers ein, so ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat 
zu kündigen. Die Vorschriften des § 24 Abs. 2 fi nden Anwendung.

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kennt nis 
erlangt hat, dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 28 VVG: Leistungsfreiheit wegen unterlassener Anzeige
(1) Wird die in § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, so ist 

der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpfl ichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Er hö hung der 
Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die 
Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr kei nen Einfl uss auf den Eintritt des 
Ver si che rungs falls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 29 VVG: Unerhebliche Gefahrerhöhung
Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Ge fahr er hö hung 
kommt auch dann nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart an zu -
se hen ist, dass das Versicherungsverhältnis durch die Ge fahr er hö hung nicht berührt 
werden soll.

§ 29 a VVG: Gefahrerhöhung zwischen Stellung und Annahme des Antrags
Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 fi nden auch Anwendung auf eine in der Zeit zwi schen 
Stellung und Annahme des Versicherungsvertrags eingetretene Ge fahr er hö hung, die 
dem Versicherer bei der Annahme des Antrags nicht bekannt war.

§ 30 VVG: Teilrücktritt
(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vor schrif ten 

dieses Titels zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in Ansehung eines 
Teils der Gegenstände oder Personen vor, auf welche sich die Versicherung bezieht, 
so steht dem Versicherer das Recht des Rück tritts oder der Kündigung für den üb-
 ri gen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Ver si che rer den 
Vertrag unter den gleichen Bestimmungen nicht geschlossen haben würde.

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts oder der Kündigung in An-
sehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist der Ver si -
che rungs neh mer berechtigt, das Versicherungsverhältnis in Ansehung des übrigen 
Teiles zu kündigen; die Kündigung kann nicht für ei nen späteren Zeitpunkt als den 
Schluss der Versicherungsperiode geschehen, in welcher der Rücktritt des Ver si -
che rers oder seine Kündigung wirksam wird.

(3) Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen, auf wel che sich 
die Versicherung bezieht, die Voraussetzungen vor, unter denen der Versicherer 
wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Ge fahr er hö hung von der Ver-
 pfl ich tung zur Leistung frei ist, so fi ndet auf die Befreiung die Vorschrift des Ab-
satzes 1 entsprechende Anwendung.

§ 38 VVG: Verspätete Zahlung der ersten Prämie
(1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der Ver si -

che rer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, be rech tigt vom Vertrage zu rück zu -
tre ten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb von 
drei Mo na ten vom Fälligkeitstage an gerichtlich geltend gemacht wird.

(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, so 
ist der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei.

§ 39 VVG: Fristbestimmung für Folgeprämie
(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Ver si che rer dem Ver-

sicherungsnehmer auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von min de stens 
zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigen-
händigen Unterschrift.

 Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2.3 mit dem Ablauf der Frist 
verbunden sind. Eine Fristbestimmung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften 
er folgt, ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablaufe der Frist ein und ist der Ver si che -
rungs neh mer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder der ge schul -
de ten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der Versicherer von der Verpfl ichtung 
zur Leistung frei.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablaufe der Frist, wenn der Ver si che rungs neh mer 
mit der Zahlung im Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen. 

 Die Kündigung kann bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt er-
 fol gen, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in 
diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzuge ist; hierauf ist der Versicherungsneh-
mer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

 Die Wirkungen der Kündigung fallen fort, wenn der Ver si che rungs neh mer innerhalb 
eines Monats nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der Fristbestim-
mung verbunden ist, innerhalb eines Monats nach dem Ablaufe der Zahlungsfrist 
die Zahlung nachholt, soweit nicht der Ver si che rungs fall bereits eingetreten ist.

(4) Soweit die in Abs. 1.3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen, dass Zinsen 
oder Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn die Frist be -
stim mung die Höhe der Zinsen oder den Betrag der Kosten angibt.

§ 40 VVG: Prämie trotz Aufhebung des Versicherungsverhältnisses
(1) Wird das Vertragsverhältnis wegen Verletzung einer Obliegenheit oder wegen Ge-

fahrerhöhung auf Grund der Vorschriften des zweiten Titels durch Kündigung oder 
Rücktritt aufgehoben oder wird der Versicherungsvertrag durch den Versicherer 
an ge foch ten, so gebührt dem Versicherer gleichwohl die Prämie bis zum Schluss 
der Versicherungsperiode, in der er von der Ver let zung der Ob lie gen heit, der Ge-
 fahr er hö hung oder von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. 

 Wird die Kündigung erst in der folgenden Ver si che rungs pe ri ode wirksam, so ge-
bührt ihm die Prämie bis zur Beendigung des Versicherungsverhältnisses.

(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Prämie 
nach § 39 gekündigt, so gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur Beendigung 
der laufenden Versicherungsperiode. 

 Tritt der Versicherer nach § 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine angemessene Ge-
schäftsgebühr ver lan gen. Ist mit Ge neh mi gung der Aufsichtsbehörde in den Ver si -
che rungs be din gun gen ein bestimmter Betrag für die Geschäftsgebühr festgesetzt, 
so gilt dieser als angemessen.

§ 48 VVG: Gerichtsstand der Agentur
(1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, so ist für 

Klagen, die aus dem Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer erhoben wer-
 den, das Gericht des Ortes zuständig, wo der Agent zur Zeit der Vermittlung oder 
Schließung seine gewerbliche Niederlassung oder in Ermangelung einer ge werb -
li cher Niederlassung seinen Wohnsitz hatte.

(2) Die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit kann zur Vereinbarung nicht aus ge -
schlos sen werden.

§ 51 VVG: Überversicherung
(1) Ergibt sich, dass die Versicherungssumme den Wert des versicherten In ter es ses 

(Versicherungswert) erheblich übersteigt, so kann sowohl der Ver si che rer als auch 
der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Über ver si che rung 
die Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger Min de rung der Prämie mit so-
fortiger Wirkung herabgesetzt wird.

(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine be hörd li che 
Maßnahme aus Anlass eines Krieges verursacht oder ist sie die un ver meid li che 
Fol ge eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das Verlangen nach 
Absatz 1 mit Wirkung vom Eintritt der Über ver si che rung ab stellen.

(3) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Über-
 ver si che rung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der 
Ver trag nichtig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des 
Ver trags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum Schluss der Ver si -
che rungs pe ri ode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 55 VVG: Nur Ersatz des Schadens
Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme höher ist als der Ver si che -
rungs wert zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls, nicht ver pfl ich tet, dem Ver si -
che rungs neh mer mehr als den Betrag des Schadens zu ersetzen.

§ 56 VVG: Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des Ein tritts 
des Schadenfalls (Unterversicherung), so haftet der Ver si che rer für den Scha den nur 
nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zu die sem Wert.

§ 58 VVG: Mehrere Versicherungen
(1) Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern Ver si -

che rung nimmt, hat jedem Versicherer von der anderen Versicherung un ver züg lich 
Mit tei lung zu machen.

(2) In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere Ver si che rung ge-
 nom men worden ist, zu bezeichnen und die Versicherungsnummer an zu ge ben.

§ 59 VVG: Doppelversicherung
(1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern ver si chert und über-

steigen die Versicherungssummen zusammen den Ver si che rungs wert oder über steigt 
aus anderen Gründen die Summe der Ent schä di gun gen, die von jedem ein zel nen Ver-
sicherer ohne Bestehen der anderen Ver si che rung zu zahlen wären, den Gesamtscha-
den (Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner 
verpfl ichtet, dass dem Ver si che rungs neh mer jeder Versicherer für den Betrag haftet, 
dessen Zah lung ihm nach seinem Vertrage obliegt, der Ver si che rungs neh mer aber im 
gan zen nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der Beträge 
verpfl ichtet, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer ge gen über vertragsmä-
ßig obliegt. Findet auf eine der Versicherungen aus län di sches Recht An wen dung, so 
kann der Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versi-
cherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen,  wenn er selbst nach 
dem für ihn maßgebenden Recht zur Ausgleichung verpfl ichtet ist.
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(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht ge nom men, 
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist je der 
in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig; dem Ver si che rer gebührt, sofern 
er nicht bei der Schließung des Vertrags von der Nich tig keit Kenntnis hatte, die 
Prä mie bis zum Schluss der Ver si che rungs pe ri ode, in welcher er diese Kenntnis 
erlangt.

§ 60 VVG: Beseitigung der Doppelversicherung
(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Dop pel ver si che rung 

entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Dop pel ver si che rung ge-
 schlos sen, so kann er verlangen, dass der später ge schlos se ne Vertrag aufgehoben 
oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt 
ist.

(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, dass nach 
Abschluss der mehreren Versicherungen der Versicherungswert ge sun ken ist. Sind 
jedoch in diesem Falle die mehreren Versicherungen gleich zei tig oder im Ein ver -
neh men der Versicherer geschlossen worden, so kann der Versicherungsnehmer 
nur verhältnismäßige Herabsetzung der Ver si che rungs sum men und Prämien ver-
langen.

(3) Die Aufhebung der Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf der Ver si che rungs pe ri ode 
wirksam, in der sie verlangt wird. Das Recht, die Auf he bung oder die Her ab set zung 
zu verlangen, erlischt, wenn der Ver si che rungs neh mer es nicht un ver züg lich gel-
tend macht, nachdem er von der Dop pel ver si che rung Kenntnis erlangt hat.

§ 62 VVG: Abwendung und Minderung des Schadens
(1) Der Versicherungsnehmer ist verpfl ichtet, bei dem Eintritt des Ver si che rungs falls 

nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha dens zu sorgen und 
dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es 
gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind meh re re Versicherer beteiligt und 
sind von ihnen entgegenstehende Wei sun gen gegeben, so hat der Versicherungs-
nehmer nach eigenem pfl ichtmäßigen Ermessen zu handeln.

(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der Ver si che rer 
von der Verpfl ichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder 
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verlet-
zung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpfl ichtet, als der Umfang des 
Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer gewesen 
wäre.

§ 66 VVG: Ermittlungskosten
(1) Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung und Fest stel lung des 

ihm zur Last fallenden Schadens entstehen, dem Ver si che rungs neh mer insoweit zu 
erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen nach ge bo ten war.

(2) Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines Sach ver -
stän di gen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht zu er stat ten, 
es sei denn, dass der Versicherungsnehmer nach dem Ver trag zu der Zuziehung 
verpfl ichtet war.

(3) Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer zur Last fal len den Kosten nur 
nach dem in den §§ 56, 57 bezeichneten Verhältnis zu erstatten.

§ 67 VVG: Gesetzlicher Forderungsübergang
(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens ge gen ei-

nen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer über, so weit dieser dem 
Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Ver si che rungs neh mer 
seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruchs die-
 nen des Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpfl icht insoweit frei, als 
er aus dem Anspruch der dem Recht hätte Ersatz erlangen können.

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in 
häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang aus-
 ge schlos sen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der An ge hö ri ge den Schaden 
vorsätzlich verursacht hat.

§ 68 VVG: Mangel des Interesses
(1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung nicht oder ge-

langt, falls die Versicherung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein 
künf ti ges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der 
Ver si che rungs neh mer von der Verpfl ichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Ver si -
che rer kann eine angemessene Ge schäfts ge bühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so ge bührt 
dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Ver si che rung 
nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in wel chem der Versicherer von 
dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegs-
 er eig nis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder 
ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so ge bührt 
dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung ent-
 spricht.

(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall ein ge tre ten ist, so 
gebührt dem Versicherer die Prämie für die laufende Ver si che rungs pe ri ode.

§ 69 VVG: Eintritt des Erwerbers
(1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so tritt an 

Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der Dauer sei nes Eigentums aus 
dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pfl ichten des Ver si che -
rungs neh mers ein.

(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende Ver si che rungs pe ri ode 
entfällt, haften der Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.

(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis gegen ihn 
begründeten Forderungen die Veräußerung erst dann gegen sich gelten zu las sen, 
wenn er von ihr Kenntnis erlangt; die Vorschriften der §§ 406 bis 408 des Bür ger -
li chen Gesetzbuchs fi nden entsprechende An wen dung.

§  70 VVG: Kündigungsrecht
(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver si che rungs ver hält nis unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht er-
lischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an 
ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kennt nis erlangt.

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kün-
 di gung kann nur mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der lau fen den Ver si -
che rungs pe ri ode erfolgen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht in ner halb 

eines Mo nats nach dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der Erwerber von der Versiche-
rung keine Kenntnis, so bleibt das Kün di gungs recht bis zum Ablauf eines Monats 
von dem Zeitpunkt an bestehen, in wel chem der Erwerber von der Ver si che rung 
Kenntnis erlangt.

(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften ge kün digt, so hat 
der Veräußerer dem Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht über die Zeit 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses laufende Versicherungsperiode 
hin aus; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie fi n det in diesen Fällen nicht 
statt.

§ 71 VVG: Anzeige der Veräußerung
(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige 

weder von dem Erwerber noch von dem Veräußerer unverzüglich ge macht, so ist 
der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall 
spä ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein tritt, in welchem die Anzeige dem 
Ver si che rer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpfl ichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn 
ihm die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm 
die An zei ge hätte zu ge hen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit 
des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des 
Versicherers ab ge lau fen und eine Kündigung nicht erfolgt ist. 
 

§ 79 VVG: Kenntnis und Verhalten des 
  Versicherungsnehmers und des Versicherten
(1) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis und das Ver hal ten des 

Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Ver si che rung 
für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten in 
Betracht.

(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein 
Wissen geschlossen worden ist oder eine rechtzeitige Be nach rich ti gung des Ver si -
che rungs neh mers nicht tunlich war.

(3) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten ge-
 schlos sen und bei der Schließung den Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht 
angezeigt, so braucht dieser den Einwand, dass der Vertrag ohne Wis sen des Ver si -
cher ten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten zu lassen.

§  286 BGB: Verzug des Schuldners
(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach dem Ein-

tritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in Verzug. Der Mahnung 
stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung sowie die Zustellung eines Mahn-
bescheids im Mahnverfahren gleich.

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn
1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene Zeit für 

die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem Ereignis an nach 
dem Kalender berechnen lässt,

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,
4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der 

sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.
(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, wenn er nicht 

innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleich-
wertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der 
Verbraucher ist, nur, wenn auf diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsauf-
stellung besonders hingewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der 
Rechnung oder Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht 
Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Gegenleis-
tung in Verzug.

(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge eines Umstands 
unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat.

§ 288 BGB: Verzugszinsen
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt 

für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der 

Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen verlangen.
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 352 HGB: Gesetzlicher Zinssatz
(1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Einschluss der Verzugszinsen, ist bei bei der -

sei ti gen Handelsgeschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das gleiche gilt, wenn 
für eine Schuld aus einem solchen Han dels ge schäf te Zinsen ohne Bestimmung des 
Zinsfußes versprochen sind.

(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpfl ichtung zur Zahlung von Zinsen ohne Be-
 stim mung der Höhe ausgesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf vom Hundert 
für das Jahr zu verstehen.

§ 17 ZPO: Allg. Gerichtsstand juristischer Personen usw.
(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie der je ni gen 

Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Vereine und derjenigen Stif-
 tun gen, Anstalten und Vermögensmassen, die als solche verklagt werden können, 
wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der 
Ort, wo die Verwaltung geführt wird.

(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in des sen 
Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt werden kön nen, 
bei dem Gericht ihres Amtssitzes.

(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Ge richts stand 
ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders geregelter Ge richts stand zu-
lässig.

§ 21 ZPO: Besonderer Gerichtsstand der Niederlassung
(1) Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder eines an de ren Ge wer bes 

eine Niederlassung, von der aus unmittelbare Geschäfte ge schlos sen  wer den, so 
können gegen ihn alle Klagen, die auf den Ge schäfts be trieb der Nie der las sung Be-
zug haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo die Nie der las sung sich 
befi ndet.

(2) Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen be-
 grün det, die ein mit Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als Ei gen -
tü mer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit diese Klagen die auf die 
Be wirt schaf tung des Gutes sich beziehenden Rechts ver hält nis se betreffen.
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§ 22 ZPO: Besonderer Gerichtsstand der Mitgliedschaft
Das Gericht bei dem Gemeinden, Korporationen, Gesellschaften, Ge nos sen schaf ten 
oder andere Vereine den allgemeinen Gerichtsstand haben, ist für die Klagen zustän-
dig, die von ihnen gegen ihre Mitglieder als solche oder von den Mitgliedern in dieser 
Eigenschaft gegeneinander erhoben werden.

§ 29 ZPO: Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes
(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das 

Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Ver pfl ich tung zu erfüllen ist.
(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur, wenn 

die Vertragsparteien Kaufl eute, die nicht zu den in § 4 des Han dels ge setz buchs 
be zeich ne ten Gewerbetreibenden gehören, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.

§  287 ZPO: Schadensermittlung; Höhe der Forderung
(1) Ist unter den Parteien streitig, ob ein Schaden entstanden sei und wie hoch sich 

der Schaden oder ein zu ersetzendes Interesse belaufe, so entscheidet hierüber das 
Gericht unter Würdigung aller Umstände nach freier Überzeugung. Ob und inwie-
weit eine beantragte Beweisaufnahme oder von Amts wegen die Begutachtung durch 
Sachverständige anzuordnen sei, bleibt dem Ermessen des Gerichts überlassen. Das 
Gericht kann den Beweisführer über den Schaden oder das Interesse vernehmen; die 
Vorschriften des § 452 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 bis 4 gelten  entsprechend.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Satz 1, 2 sind bei vermögensrechtlichen Strei-
tigkeiten auch in anderen Fällen entsprechend anzuwenden, soweit unter den 
Parteien die Höhe einer Forderung streitig ist und die vollständige Aufklärung 
aller hierfür maßgebenden Umstände mit Schwierigkeiten verbunden ist, die zu der 
Bedeutung des streitigen Teiles der Forderung in keinem Verhältnis stehen.

Merkblatt zur Datenverarbeitung
Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell 
und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versicher-
tengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manuellen Ver-
fahren. Die Verarbeitung der uns bekanntgegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und 
-nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder 
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und 
-nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnis-
ses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnissen geschieht oder soweit es zur Wah-
rung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im 
Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihrem Ver-
sicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. 
Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet jedoch – au-
ßer in der Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrags oder durch Ihren 
jederzeit möglichen Widerruf. 
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, 
kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teil-
weise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung 
in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrie-
ben, erfolgen.

Schweigepfl ichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim Arzt, einem Berufs-
geheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepfl ichtent-
bindungsklausel) voraus. In der Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher 
im Antrag auch eine Schweigepfl ichtentbindungsklausel enthalten. 

Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern die Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zu-
nächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versiche-
rungstechnische Daten wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, 
Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben 
eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes ge-
führt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum 
Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad 
der Berufsunfähigkeit oder die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-
Totalschaden (Leistungsdaten).

Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Aus-
gleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen 
einen Teil der Risiken an Rückversicherer ab. Diese Rückversicherer benötigen eben-
falls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungs-
nummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags 
sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und 
Schadenbeurteilung mitwirken, werden Ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen 
zur Verfügung gestellt.
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen 
sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder 
Vertragsänderung und im Schadenfall den Versicherer alle für die Einschätzung des 
Wagnisses und die Schadenabwicklung wichtigen Umständen anzugeben. Hierzu ge-
hören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleich-
artige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder gekündigte). 
Um Versicherungsmißbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben 
des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstande-
nen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft 
zu bitten oder entsprechenden Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forde-
rungsübergang sowie Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen 
Daten unter den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos 
oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag.

Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risiko-
beurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von 
Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere 
Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu be-
antworten. Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. (GDV) zentrale Hinweissysteme.
Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwe-
cken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind.

Datenverarbeitung bei der Uelzener
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachversicherung) und an-
dere Finanzdienstleistungen, z. B. Bausparen, werden durch rechtlich selbständige 
Unternehmen betrieben bzw. vermittelt. Um den Kunden einen umfassenden Versiche-
rungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen in Unternehmensgruppen 
zusammen.
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso 
oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch 
wenn Sie Verträge mit oder über verschiedene Unternehmen der Gruppe abschließen, 
und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, 
Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt. Dabei sind die sog. 
Partnerdaten, (z. B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, 
bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise 
kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort 
der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfäl-
len ohne Rückfragen korrekt verbuchten werden. Die übrigen allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den verschiedenen Unternehmen 
abfragbar.
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch 
die einzelnen Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von "Da-
tenübermittlung", bei der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beach-
ten sind. Branchenspezifi sche Daten (z. B. Gesundheitsdaten) bleiben dagegen unter 
ausschließlicher Verfügung der verbundenen Unternehmen.

Verbundene Unternehmen der Uelzener sind
- Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.
- Uelzener Lebensversicherungs-AG
- Uelzener Rechtsschutz-Schadenservice GmbH
- RiMa – Risk-Management GmbH

Betreuung durch Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch einen unserer Vermittler be-
treut. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesell-
schaften. Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler 
zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben 
aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Bei-
träge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos. Zahl der Versicherungsfälle und 
Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben 
über andere fi nanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand Ihres Bauspar-
vertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversi-
cherung können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt 
werden.
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezogenen Daten im 
Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des Kunden. Auch werden sie von uns 
über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetz-
lich und vertraglich verpfl ichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen 
Verschwiegenheitspfl ichten (z. B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten.
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tä-
tigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündigung des Vermittlervertrages oder 
bei Pensionierung), regelt das Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber 
informiert.

Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs 
erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Vorausset-
zungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei ge-
speicherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den 
betrieblichen Datenschutzbeauftragen der Uelzener. Richten Sie  auch ein etwaiges 
Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rück-
versicherer gespeicherten Daten stets an uns.

Bei Beschwerden können Sie sich wenden an:
1. den Vorstand der Uelzener Allgemeinen Versicherungsgesellschaft a.G., Postfach 2163, 29511 Uelzen,

2. die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Postfach 1308, 53003 Bonn.


